
Merkblatt 
 

Klasse B oder BE? 
 

Grundsätzlich darf man mit der Führerscheinklasse B ein Kfz bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse fahren.  
Einen Anhänger der max. 750 kg wiegt darf man immer anhängen! 

 
Man darf allerdings mit der Führerscheinklasse B auch Anhänger mitführen die schwerer als 750 kg 

sind, wenn 2 Gegebenheiten erfüllt werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ist nur eine dieser Beiden Gegebenheiten nicht erfüllt, benötigt man den BE Führerschein! 
 
 
 

Beispiel 1 
 
 

              + 
 
 
 

1. zulässige Gesamtmasse PKW + zulässige Gesamtmasse Anhänger = 3100 kg 
d.h. weniger als 3,5 t, also Klasse B 

2. Leermasse PKW (1302 kg) ist größer als die zulässige Gesamtmasse Anhänger (1300 kg) 
d.h. Klasse B 

 
Es wurden beide Bedingungen erfüllt, d.h. man darf diesen Zug auch mit der 

Führerscheinklasse B fahren! 
 
 

Beispiel 2 
 
 

              + 
 
 
 

3. zulässige Gesamtmasse PKW + zulässige Gesamtmasse Anhänger = 3098 kg 
d.h. weniger als 3,5 t, also Klasse B 

4. Leermasse PKW (1298 kg) ist kleiner als die zulässige Gesamtmasse Anhänger (1300 kg) 
d.h. Klasse BE 

 
Es wurde nur eine Bedingung erfüllt, d.h. um diesen Zug zu fahren benötigt man die 

Führerscheinklasse BE! 

 
1. Zulässige Gesamtmasse PKW + zulässige Gesamtmasse Anhänger sind kleiner als 3,5 t 
2. Leermasse des PKW ist größer (bzw. gleich) der zulässigen Gesamtmasse des Anhängers 

 

Auto 
Golf V mit 1302 kg Leermasse 
             und 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht 

Anhänger 
Anhänger mit 1300 kg zulässiges 

Gesamtgewicht 

Auto 
Golf V mit 1298 kg Leermasse 
             und 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht 

Anhänger 
Anhänger mit 1300 kg zulässiges 

Gesamtgewicht 


